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Im Juni 2007
 

An unsere 
Mitglieds- und Trägerunternehmen, 
außerordentlichen Unternehmen und 
Teilmitgliedsunternehmen 

 
 
 
Entgeltumwandlung und betriebliche Altersversorgung 
Rundschreiben V/2007 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Wochen haben wir nach entsprechenden Anfragen mit Mitglieds-
unternehmen über die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts München vom 
15.03.2007 – Az. 4 Sa 1152/06 – gesprochen. Die zitierte Entscheidung, die 
noch nicht rechtskräftig ist, hat ein großes Echo in der (Fach-)Presse erfahren. 
Sie beschreibt für alle Arbeitgeber ein enormes Haftungspotential, wenn diese 
für die Entgeltumwandlung ihrer Arbeitnehmer einen Anbieter ausgewählt ha-
ben, dessen Tarife gezillmert sind beziehungsweise durch Abschlusskosten und 
Stornogebühren belastet werden. 
 
Im Wesentlichen sieht das Landesarbeitsgericht München bei Verwendung ge-
zillmerter Tarife das gesetzliche Gebot der Wertgleichheit verletzt. Spiegelbild-
lich führe dieser Verstoß zu einer Verletzung der Portabilitätsregelungen und 
stelle eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers dar. 
 
Der BVV hat schon früher auf die Problematik der Zillmerung innerhalb der be-
trieblichen Altersversorgung (bAV) hingewiesen (vgl. „Die Bank“ 1.2006, 
S. 77 ff.). Wir meinen, dass die Zillmerung im Bereich der bAV ein grundsätzli-
ches Problem darstellt. Denn anders als z. B. in der privaten Vorsorge gefährdet 
die Zillmerung die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach einer äquivalenten Alters-
versorgung und kann damit Haftungsrisiken für den Arbeitgeber darstellen. 
 



 

 

 

Folglich verwendet der BVV als regulierte Pensionskasse keine gezillmerten 
Tarife und verzichtet auf die Erhebung von Abschlusskosten und Stornogebüh-
ren. Ihre Mitarbeiter erhalten im Rahmen der Entgeltumwandlung über den BVV 
eine Altersversorgung, die zu 100 Prozent den Forderungen der arbeitsgerichtli-
chen Rechtsprechung entspricht. Dies gibt Ihnen als Arbeitgeber die Gewiss-
heit, einen besonders kompetenten und sicheren Anbieter für betriebliche Al-
tersversorgung ausgesucht zu haben. 
 
In diesem Zusammenhang freuen wir uns, dass die Zeitschrift „FINANZtest“ im 
Mai 2007 (Ausgabe 5) zu dem Ergebnis kommt, dass der BVV „die höchste ga-
rantierte Rente von allen getesteten Angeboten (Rechnungszins 2,25 Prozent)“ 
bringt. (Die vergleichende Betrachtung der Zeitschrift FINANZtest bezieht sich 
auf den Tarif ARLEP/mGH 2007.) 
 
Gern informieren beziehungsweise beraten wir Sie weiterführend zu der aktuel-
len Problematik. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BVV 
 
 

 
 

Mühlenhoff Maurer 
 
 
 


